
OGH Beschluss vom 22.1.2008, 4 Ob 194/07v – LimeWire/Gehilfenhaftung beim 
Upload in Tauschbörsen 

 
Fundstelle: MR 2008, 18 (Daum) 
 
1. Ebenso wie im Gewerblichen Rechtsschutz kann auch im Urheberrecht jeder, der die 
Rechtsverletzung begeht oder daran teilnimmt, in Anspruch genommen werden, sofern 
zwischen seinem Verhalten und der Rechtsverletzung ein adäquater Kausalzusammenhang 
besteht. 
2. „Gehilfe“ iS des § 81 UrhG ist allerdings nur, wer den Täter bewusst fördert. Für einen 
"mittelbaren Täter", der allein auf Grund adäquater Verursachung einer 
Urheberrechtsverletzung zu haften hätte, ist im Urheberrecht kein Platz. Der Gehilfe muss 
den Sachverhalt kennen, der den Vorwurf gesetzwidrigen Verhaltens begründet oder 
zumindest eine diesbezügliche Prüfpflicht verletzt haben. Die Rechtsprechung hält der 
Kenntnis der Tatumstände ein vorwerfbares Nichtkennen gleich. 
3. Die Gehilfeneigenschaft der Obsorgeberechtigten für die durch unberechtigten Upload 
begründete Urheberrechtsverletzung beim sog. „Filesharing“ (hier: LimeWire) ist zu 
verneinen, weil die Eltern nicht verpflichtet sind, von vornherein die Internetaktivitäten ihrer 
Kinder (hier: 17-jähriges Mädchen) zu überwachen.  
4. Bei den Voraussetzungen, unter denen die Begehungsgefahr entfallen kann, bestehen 
Unterschiede. An die Beseitigung einer Erstbegehungsgefahr sind im allgemeinen nicht die 
gleichen strengen Anforderungen zu stellen wie an die Widerlegung der aus einer begangenen 
Verletzungshandlung abzuleitenden Wiederholungsvermutung. Dies gilt auch für 
Urheberrechtsverletzungen durch die Teilnahme an Filesharingsystemen. 

Leitsätze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M. 
 
 
Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Zechner 
als Vorsitzenden, die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Schenk und die Hofräte des Obersten 
Gerichtshofs Dr. Vogel, Dr. Jensik und Dr. Musger als weitere Richter in der Rechtssache der 
klagenden Partei LSG *****GmbH, vertreten durch Deschka Klein Daum Rechtsanwälte-
Partnerschaft in Wien, gegen die beklagte Partei Dipl.-Ing. Wilfried F*****, vertreten durch Dr. 
Bernhard Wörgötter, Rechtsanwalt in St. Johann in Tirol, wegen Unterlassung, Beseitigung und 
Zahlung (Streitwert im Sicherungsverfahren 21.000 EUR), über den Revisionsrekurs der klagenden 
Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Innsbruck als Rekursgericht vom 20. August 
2007, GZ 2 R 151/07h-11, womit der Beschluss des Landesgerichts Innsbruck vom 4. Juni 2007, 
GZ 59 Cg 90/07x-6, abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den 
 

Beschluss 
 
gefasst: Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben. Die klagende Partei ist schuldig, der 
beklagten Partei die mit 1.126,62 EUR (darin 187,77 EUR Umsatzsteuer) bestimmten Kosten der 
Revisionsrekursbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen. 
 

Begründung: 
 
Die klagende Verwertungsgesellschaft nimmt in Österreich die Rechte von Tonträgerherstellern an 
ihren weltweit produzierten Aufnahmen sowie die Rechte der ausübenden Künstler an ihren 
Darbietungen treuhändig wahr; dazu gehören die Rechte der Vervielfältigung und Verbreitung auf 
Bild- und/oder Schallträgern und das Recht der öffentlichen Zurverfügungstellung. Zu ihren 
Vertragspartnern zählen eine Reihe namhafter Tonträgerproduktions- und Vertriebsfirmen. Aufgrund 
dieser Verträge ist die Klägerin zur Verfolgung von Rechtsverletzungen im eigenen Namen 



berechtigt. Die ihr übertragenen Rechte erfassen alle originären und/oder abgeleiteten Rechte der 
Schallträgerhersteller und der ausübenden Künstler, deren Darbietungen darauf festgehalten sind, 
soweit es sich um zu Handelszwecken hergestellte Schallträger handelt. Zu den Aufgaben der 
Klägerin zählt auch die Bekämpfung der Piraterie, die im Internet im Wege sogenannter 
Internettauschbörsen unter Verwendung von Filesharingsystemen stattfindet. Teilnehmer an diesen 
Systemen stellen geschützte Musiktitel ohne Zustimmung der Rechteinhaber zum Herunterladen 
zur Verfügung. Die dazu erforderliche Software verbindet Nachfrager und Anbieter. Dabei wird die 
IP-Nummer, die der Provider des Anbieters zum gegebenen Zeitpunkt zuordnet, festgehalten. Der 
Internetprovider ordnet nämlich die für den jeweiligen Vorgang festgehaltene IP-Adresse und den 
Zeitpunkt ihrer Vergabe seinem jeweiligen Kunden (Anbieter der Musikfiles) zu. Der Beklagte ist 
Inhaber eines in seinem Haushalt eingerichteten Internetanschlusses. Am 11. 11. 2006 wurden in der 
Zeit zwischen 11:48:22 MEZ bis 12:03:41 MEZ von der diesem Anschluss (durch den Access-
Provider) zugeordneten IP-Adresse 62.47.200.221 1.828 Files, davon 1.627 Musikfiles über das 
System LimeWire angeboten. Der größte Teil davon betraf das Repertoire moderner 
Unterhaltungsmusik, das in den Wahrnehmungsbereich der Klägerin auch im Fall von 
Rechtsverletzungen fällt. 
Der Beklagte hatte diese Titel nicht selbst zum Herunterladen zur Verfügung gestellt, er war zu 
diesem Zeitpunkt im Ausland. Die Rechtsverletzung wurde durch seine 17-jährige Tochter 
begangen. Derartige Tauschbörsen waren in den Medien wiederholt Thema. Der Beklagte hatte die 
Möglichkeit, Musik aus dem Internet herunterzuladen, grundsätzlich gekannt, dass dies mit 
Urheberrechtsverletzungen verbunden sein kann, war ihm nicht bewusst. Er hatte mit seiner Tochter 
nicht darüber gesprochen. Mit Schreiben vom 16. 1. 2007 forderte der Klagevertreter den Beklagten 
zur Abgabe einer rechtsverbindlichen Unterlassungserklärung, zur Löschung der Musikfiles und der 
verwendeten Software sowie zur Bezahlung pauschalierten Schadenersatzes und der Kosten seines 
Einschreitens auf. Der Beklagte wies nach Erhalt dieses Schreibens seine Tochter an, das 
Filesharing-Programm zu löschen. Sie kam dieser Anweisung nach. Mit Schreiben vom 30. 1. 2007 
teilte der Beklagtenvertreter dem Klagevertreter mit, dass der Beklagte sich im Ausland befunden 
und keine Tätigkeit im Internet entfaltet habe. Es habe für ihn keinen Hinweis gegeben, dass seine 
Tochter, die als Benützerin in Frage komme, an einem Filesharing-System teilgenommen haben 
könnte. Sollte sich herausstellen, dass sie Musikdateien Dritten zugänglich gemacht habe, werde der 
Beklagte die Löschung des Ordners vornehmen lassen. Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen 
Unterlassungsbegehrens beantragte die Klägerin die Erlassung einer einstweiligen Verfügung, 
womit dem Beklagten verboten werde, die öffentliche Zurverfügungstellung von Musikaufnahmen, 
an welchen die ausschließlichen Nutzungsrechte des Schallträgerherstellers und/oder des/der 
ausübenden Künstler/s, insbesondere der namentlich angeführten Schallträgerhersteller bzw für den 
Fall der Rechtsverletzung der Klägerin zustünden, ohne Zustimmung der Berechtigten durch 
Bereitstellung seines Internetanschlusses für Dritte zu ermöglichen; dieses Verbot solle sich 
insbesondere auf mehrere hundert Musikaufnahmen erstrecken, die namentlich in einer 
Urkundenbeilage aufscheinen und die zumindest im November 2006 mit Hilfe des häuslichen 
Internetanschlusses des Beklagten öffentlich zur Verfügung gestellt wurden. Das nicht genehmigte 
öffentliche Zugänglichmachen von Musikfiles bewirke einen Eingriff in die absoluten Rechte der 
ausübenden Künstler und Tonträgerhersteller. Der Beklagte habe spätestens mit Erhalt des 
Schreibens vom 16. 1. 2007 von der mit Hilfe seines Internetanschlusses erfolgten Rechtsverletzung 
Kenntnis erlangt und sei ab diesem Zeitpunkt zur Unterlassung verpflichtet gewesen. Er habe kein 
Verhalten gesetzt, das zur Beseitigung der Gefahren geeignet sei. Die bloße Mitteilung, er werde 
den behaupteten Sachverhalt prüfen und gegebenenfalls die Löschung des Ordners vornehmen 
lassen, reiche nicht aus. Der Beklagte habe durch Bereitstellen des Internetzugangs erst die 
Möglichkeit geschaffen, dass Musikaufnahmen einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
würden. Er wäre daher verpflichtet gewesen, für die Unterlassung weiterer Rechtsverstöße zu 
sorgen und eine vollstreckbare Unterlassungserklärung abzugeben, um die Begehungs- und 
Wiederholungsgefahr zu beseitigen. 
Der Beklagte wendete unter anderem seine mangelnde Passivlegitimation ein. Er sei weder Täter 



noch Gehilfe. Er habe sich am 11. 11. 2006 auf Auslandsreise befunden und eine Aufsichtspflicht 
gegenüber seiner Tochter nicht wahrnehmen müssen. Er habe sie darauf hingewiesen, dass die 
Nutzung des Internetanschlusses nur im Rahmen der Legalität geduldet werde und sie keine 
Rechtsverletzungen begehen dürfe. Daran habe sie sich auch gehalten. Sie habe das Filesharing-
Programm nach einem Hinweis aus dem Freundeskreis heruntergeladen, ohne dass ihr bewusst 
gewesen sei, dass dabei Urheberrechte verletzt werden könnten. Er selbst habe Ordner und 
Medienbibliothek samt aller Musikdateien gelöscht und am 24. 5. 2007 eine Überprüfung durch 
einen EDV-Techniker veranlasst. Dieser habe keine Ordner vorfinden können, durch die 
Musikdateien über das Internet hätten zugänglich gemacht werden können. 
 
Das Erstgericht erließ die begehrte einstweilige Verfügung. Es stellte noch fest, das Landesgericht 
für Strafsachen Wien habe das gegen unbekannte Täter zum Nachteil der Klägerin wegen des 
Verdachts nach § 91 UrhG eingeleitete Strafverfahren gemäß § 90 StPO eingestellt, nachdem der 
Access-Provider den Beklagten als Inhaber der angeführten IP-Adresse bekannt gegeben hatte. 
Rechtlich ging es von einer Gehilfenhaftung des Beklagten aus. Mit Zurverfügungstellen eines 
Internetanschlusses an Teenager ohne Einflussnahme auf den Gebrauch des Internets habe der 
Beklagte die Rechtsverletzung bewusst gefördert. Er wäre verpflichtet gewesen, darauf zu dringen, 
dass sich seine Tochter an derartigen Tauschbörsen nicht beteilige. Es wäre an ihm gelegen, von 
Anfang an entsprechende Schritte zu setzen, um eine Teilnahme an Tauschbörsen über seinen 
Internetanschluss zu verhindern. Besondere Umstände, die eine Wiederholungsgefahr beseitigten, 
lägen nicht vor. Die bloße Anweisung an die Tochter, das Programm zu löschen, reiche zur 
Beseitigung der Wiederholungsgefahr nicht aus, weil eine neuerliche Installation jederzeit möglich 
sei. 
Das Rekursgericht wies den Sicherungsantrag ab und sprach aus, dass der Wert des 
Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulässig sei, 
weil zu Urheberrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Filesharing-Systemen durch 
Minderjährige oberstgerichtliche Rechtsprechung fehle. Der Beklagte hafte weder als unmittelbarer 
Täter noch als Gehilfe. Er habe weder tatbildmäßig gehandelt noch eine Rechtsverletzung des 
unmittelbaren Täters (seiner Tochter) bewusst gefördert. Dass es der Download eines Filesharing-
Systems und dessen Benutzung jedenfalls mit sich bringe, dass die heruntergeladenen Daten auch 
für andere Internet-User zugänglich sein, könne nicht als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. 
Es sei daher dem Beklagten auch nicht als bewusste Förderung eines Eingriffs in fremde 
Urheberrechte oder als Verletzung seiner Prüfpflicht vorzuwerfen, wenn er es in Unkenntnis dessen 
vor Zugang des Schreibens vom 16. 1. 2007 unterlassen habe, den Computer auf das Vorhandensein 
eines Filesharing-Systems zu überprüfen. Ein derartiges Tun oder Unterlassen sei ihm aber auch 
nach Zugang dieses Schreibens nicht vorzuwerfen, weil er sofort nach dessen Erhalt die Löschung 
der Filesharing-Software veranlasst habe. Er sei daher auch danach nicht zum Gehilfen geworden. 
Die bloße Erlaubnis, den Computer zu benutzen, mache ihn nicht zum Gehilfen seiner Tochter. 
 
Der Revisionsrekurs der Klägerin ist zulässig, aber nicht berechtigt. 
1. Die Klägerin nimmt den Beklagten als Gehilfen eines Urheberrechtsverstoßes in Anspruch. 
Gehilfe eines urheberrechtlichen (wie auch wettbewerbsrechtlichen) Verstoßes ist derjenige, der den 
Täter bewusst fördert. Für seine Haftung reicht eine bloß adäquate Verursachung nicht aus, auch er 
muss sich rechtswidrig verhalten. Er muss den Sachverhalt kennen, der den Vorwurf gesetzwidrigen 
Verhaltens begründet (stRsp RIS-Justiz RS0026577, RS0077158, RS0079462) oder muss zumindest 
eine diesbezügliche Prüfpflicht verletzen (4 Ob 140/06a; RIS-Justiz RS0031329 [T8]). Die 
Prüfpflicht ist allerdings auf grobe und auffallende Verstöße beschränkt (4 Ob 50/07t = RIS-Justiz 
RS0031329 [T10]). Die Rechtsprechung hält der Kenntnis der Tatumstände ein vorwerfbares 
Nichtkennen gleich (4 Ob 221/03h = MR 2004, 117 - Weinatlas). 
2. Das Rekursgericht hat zutreffend erkannt, dass dem Beklagten bei Anwendung dieser Grundsätze 
ein tatbestandsmäßiges Verhalten und eine bewusste Förderung des unmittelbaren Täters (hier 
seiner minderjährigen Tochter) bis zum Erhalt des Schreibens vom 16. 1. 2007 nicht vorgeworfen 



werden kann. Das bloße Zurverfügungstellen des Computers mit Internetzugang schuf zwar eine 
adäquate Ursache für die spätere Rechtsverletzung, der Beklagte musste aber mangels 
irgendwelcher Anhaltspunkte nicht damit rechnen, dass seine Tochter bei Nutzung des Internets in 
Urheber- und/oder Werknutzungsrecht eingreifen würde. Das Rekursgericht hat auch zutreffend 
darauf hingewiesen, dass die Funktionsweise von Internettauschbörsen und Filesharing-Systemen 
bei Erwachsenen nicht als allgemein bekannt vorausgesetzt werden können. Der Beklagte musste 
daher nicht wissen, dass die relevanten Daten über ein solches System auch für andere 
Internetnutzer zugänglich sein und damit unter Verletzung von Verwertungsrechten verbreitet 
werden können. Er war daher auch nicht verpflichtet, die Internetaktivitäten seiner Tochter von 
vornherein zu überwachen. Der Vorwurf der Klägerin, der Beklagte habe Handlungs- und 
Prüfpflichten bereits vor ihrem Aufforderungsschreiben vom 16. 1. 2007 verletzt, ist somit nicht 
berechtigt. Damit fehlen aber die Voraussetzungen für eine Haftung des Beklagten als Gehilfen in 
Bezug auf den Verstoß seiner Tochter im November 2006. 
3. Die Klägerin vertritt den Standpunkt, die Wiederholungsgefahr sei nicht weggefallen, es bestehe 
auch nach ihrem Aufforderungsschreiben vom 16. 1. 2007 die Gefahr weiterer Eingriffe. Soweit sie 
damit die Wiederholungsgefahr in Bezug auf das Verhalten des Beklagten als Gehilfen anspricht, ist 
ihr entgegenzuhalten, dass insoweit ein Verstoß, der die Vermutung der Wiederholungsgefahr 
auslösen könnte, nicht vorliegt. Das gegen den Beklagten angestrengte Unterlassungsgebot beruhte 
auf dem Vorwurf bewusster Förderung der unmittelbaren Täterin durch Zurverfügungstellen des PC 
für den Internetzugang, wodurch diese im November 2006 eine Verletzungshandlung hatte begehen 
können. Eine derartige, die Gehilfenhaftung auslösende Förderung ist aber nach dem bisher 
Gesagten zu verneinen. 
Soweit die Klägerin die Möglichkeit von Verletzungshandlungen durch die Tochter des Beklagten 
nach dem 16. 1. 2007 anspricht, unterstellt sie in Wahrheit - bezogen auf den Beklagten - eine 
Erstbegehungsgefahr. Ein darauf gestütztes Unterlassungsgebot setzt aber voraus, dass ein 
Zuwiderhandeln unmittelbar droht (RIS-Justiz RS0037661; siehe ferner zu geringeren 
Anforderungen für die Beseitigung einer Erstbegehungsgefahr RIS-Justiz RS0079944). Das ist nach 
den Ergebnissen des Bescheinigungsverfahrens nicht der Fall. Der Beklagte hat nämlich nach Erhalt 
des Aufforderungsschreibens vom 16. 1. 2007 für die Entfernung des Filesharing-Systems gesorgt, 
indem er seine Tochter angewiesen hatte, das Programm zu löschen und sie dieser Aufforderung 
nachgekommen ist. Es wurde damit jenes Instrument beseitigt, das Voraussetzung weiterer Eingriffe 
in Verwertungsrechte sein könnte. Dass danach noch weitere Verstöße stattgefunden hätten, für die 
der Beklagte als Gehilfe einstehen müsste, hat die Klägerin nicht einmal behauptet. 
Der Vorwurf der Klägerin, der Beklagte sei mit Zugang des Schreibens vom 16. 1. 2007 zum 
verantwortlichen Gehilfen geworden, übersieht diesen Umstand. Nach Erhalt dieses Schreibens 
könnte eine Haftung des Beklagten als Gehilfe nur dann in Frage kommen, wenn seine Tochter 
tatsächlich weitere Eingriffshandlungen gesetzt hätte oder solche - auch wegen des Verhaltens des 
Beklagten - unmittelbar drohten. Dies ist nach dem bescheinigten Sachverhalt aber nicht der Fall. 
Der Vorwurf, der Beklagte habe weitere Handlungen zur Vermeidung künftiger Eingriffe (wie etwa 
den Abschluss eines vollstreckbaren Unterlassungsvergleichs oder die Untersagung der 
Internetverwendung) unterlassen und hafte deshalb als Gehilfe, vermag dem Unterlassungsbegehren 
der Sicherungswerberin nicht zum Erfolg zu verhelfen. 
Die im Rechtsmittel der Klägerin zitierte Rechtsprechung, wonach die Löschung einer 
beanstandeten Internetseite und die Kündigung des Telefonanschlussses nicht ausreicht, um die 
Wiederholungsgefahr zu beseitigen (4 Ob 30/04x), ist im hier gegebenen Zusammenhang nicht 
einschlägig. Im Anlassfall geht es nämlich nicht um die Frage, ob die Beseitigung des 
Eingriffsgegenstands durch den unmittelbaren Täter die Gefahr eines neuerlichen Eingriffs 
beseitigt, wenn der Störer behauptet, zu den beanstandeten Handlungen berechtigt zu sein. Zu 
beurteilen ist vielmehr, ob vom Kläger als allfälligem Gehilfen eine Erstbegehungsgefahr ausgeht. 
Dies ist nach dem bescheinigten Sachverhalt nicht der Fall. Dass der Beklagte einen vollstreckbaren 
Unterlassungsvergleich nicht angeboten hat, schadet nicht, weil er keinen die Vermutung der 
Wiederholungsgefahr hervorrufenden Verstoß setzte, aber auch keinen Sachverhalt verwirklichte, 



der eine Erstbegehungsgefahr indizieren könnte. Er musste somit auch eine Vermutung der 
Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr nicht entkräften. 
4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 393 Abs 1 EO iVm §§ 41 und 50 Abs 1 ZPO. 
 
 
Anmerkung* 
 
I. Das Problem 
 
Die klagende Verwertungsgesellschaft nahm in Österreich die Rechte der Tonträgerhersteller, d.h. 
v.a. Der großen Musiklabel wie Sony BMG, EMI u.a. wahr, und zwar dadurch, dass sie die 
„Musikpiraterie“ im Internet bei sog. Internettauschbörsen unter Verwendung von 
Filesharingsysemen bekämpfte. Teilnehmer an diesem dezentralen System stellten geschützte 
Musiktitel ohne Zustimmung der Rechteinhaber zum Herunterladen zur Verfügung. Die zu diesem 
unbefugten Upload erforderliche Software (hier: „LimeWire“) verband Nachfrager und Anbieter. 
Für den bloßen „Downloader“ bestand die Möglichkeit, den Upload, d.h. die gleichzeitige Freigabe 
seiner eigenen Dateien (daher die Bezeichnung „Tauschbörse“ bzw. „Filesharing“) zu unterbinden, 
indem er entgegen der standardmäßigen Programmeinstellung die Sperre aktivierte. 
Der beklagte Familienvater war Inhaber eines in seinem Haushalt eingerichteten 
Internetanschlusses. Vom zugehörigen PC wurden am 11.11.2006 wurden 1.627 Musikfiles über das 
System LimeWire angeboten. Der Beklagte hatte diese Titel nicht selbst zum Herunterladen zur 
Verfügung gestellt, er war zu diesem Zeitpunkt im Ausland. Die Rechtsverletzung wurde durch 
seine 17-jährige Tochter begangen. Nach schriftlicher Aufforderung durch die Klägerin wies der 
Beklagte wies er seine Tochter an, das Filesharing-Programm zu löschen. Sie kam dieser 
Anweisung nach und entfernte LimeWire vom Computer. 
Die Klägerin beantragte im Sicherungsverfahren, die Erlassung einer Einstweiligen Verffügung 
gegen den Beklagten, womit ihm verboten würde, die öffentliche Zurverfügungstellung von 
namentlich genannten Musikaufnahmen ohne Zustimmung der Berechtigten durch Bereitstellung 
seines Internetanschlusses für Dritte zu ermöglichen. Das Erstgericht erließ die begehrte EV; das 
Rekursgericht wies den Antrag hingegen ab. 
Die Gerichte hatten sich im Wesentlichen mit der Frage zu befassen, ob der Beklagte als 
unmittelbarer Täter oder als Gehilfe haftete bzw. ob die bloße Erlaubnis, den Computer zu 
benutzen, ihn zum haftbaren Gehilfen seiner Tochter machen würde? 
 
II. Die Entscheidung des Gerichts 
 
Der OGH bestätigte die Rekursentscheidung und wies den Sicherungsantrag ab. Gehilfe eines 
urheberrechtlichen (wie auch wettbewerbsrechtlichen) Verstoßes war derjenige, der den Täter 
bewusst fördert. Für seine Haftung reichte eine bloß adäquate Verursachung nicht aus, auch er 
müsste sich rechtswidrig verhalten. Er müsste den Sachverhalt kennen, der den Vorwurf 
gesetzwidrigen Verhaltens begründete oder müsste zumindest eine diesbezügliche Prüfpflicht 
verletzen. Die Prüfpflicht des Beklagten wäre allerdings auf grobe und auffallende Verstöße 
beschränkt. Das bloße Zurverfügungstellen des Computers mit Internetzugang schuf zwar eine 
adäquate Ursache für die spätere Rechtsverletzung, der Beklagte musste aber mangels 
irgendwelcher Anhaltspunkte nicht damit rechnen, dass seine Tochter bei Nutzung des Internets in 
Urheber- und/oder Werknutzungsrecht eingreifen würde. Er war daher auch nicht verpflichtet, die 
Internetaktivitäten seiner Tochter von vornherein zu überwachen. Eine Erstbegehungsgefahr war 
aufgrund der Ergebnisse des Bescheinigungsverfahrens jedenfalls nicht gegeben, hatte doch der 
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Beklagte für eine Entfernung des Filesharing-Systems (gemeint: der auf seinem Rechner 
installierten Teilnahme-Software „LimeWire“) gesorgt. 
 
III. Kritische Würdigung und Ausblick 
 
Der von Baustellen bekannte Hinweis „Betreten verboten! Eltern haften für Ihre Kinder“ gilt für 
Obsorgeberechtigte, deren Pflegebefohlene vom elterlichen PC an Musiktauschbörsen im Internet 
teilnehmen nicht. Die vorliegende ProvisorialE stellt dankenswerterweise klar, dass die Eltern für 
die gegen §§ 18a, 81 UrhG verstoßende Freigabe von geschützten Musikwerken zum Upload ihrer 
Kinder nicht einstehen müssen. Weder als unmittelbare Täter, noch als sog Gehilfen iS des § 1301 
ABGB. Die bloße Überlassung des Internetzugangs an die Sprösslinge stellt keine 
haftungsbegründende Aufsichtspflichtverletzung dar. Diese Auffassung deckt sich völlig mit der 
urheberrechtlichen Beurteilung: Der urheberrechtliche Unterlassungsanspruch richtet sich 
einerseits gegen den unmittelbaren Täter (Störer), also gegen jene Person, von der die 
Beeinträchtigung ausgeht und auf deren maßgeblichem Willen sie beruht, andererseits aber auch 
gegen Mittäter, Anstifter und Gehilfen des eigentlichen Störers. Die bloße adäquate Verursachung 
genügt für deren Haftung nicht. Wer nicht tatbestandsmäßig handelt, sondern nur einen sonstigen 
Tatbeitrag leistet, haftet daher nur dann, wenn er den Täter bewusst fördert. Bewusste Förderung 
setzt voraus, dass dem in Anspruch Genommenen die Tatumstände bekannt sind, die den 
Gesetzesverstoß begründen.1 
In diesem streitentscheidenden Punkt weicht die österreichische Urheberrechtslage von jener in 
Deutschland ab: Störer ist, wer in irgendeiner Weise willentlich und adäquat-kausal zur Verletzung 
eines geschützten Guts beigetragen und zumutbare Sicherungsmaßnahmen unterlassen hat.2 Nach 
den bisher vorliegenden Entscheidungen einiger deutscher Instanzgerichte haftet der Inhaber eines 
geschäftlich wie privat genutzten Internetanschlusses nach den Grundsätzen der Störerhaftung für 
mittels des Zugangs begangene Urheberrechtsverletzungen. Dabei verletzt er zumutbare 
Prüfungspflichten dann, wenn er minderjährigen Familienangehörigen den Anschluss zur Verfügung 
stellt, ohne ihnen in seiner Funktion als Geschäftsführer des Unternehmens wie als 
Sorgeberechtigter bspw. Ausdrücklich die Nutzung von Filesharing-Software zu untersagen, 
Nutzerkonten mit individuellen Nutzungsbefugnissen festzulegen und eine Firewall zu aktivieren.3  
Allerdings haben andere Instanzgerichte4 in Deutschland im Ergebnis bereits so geurteilt, wie 
nunmehr das österreichische Höchstgericht. 
Bemerkenswert sind auch die Ausführungen des Höchstgerichts zur von der Klägerin aufgestellten 
Behauptung, die manifeste „Wiederholungsgefahr“ könne nur durch Abgabe eines vollstreckbaren 
Unterlassungsvergleichs vom Beklagten beseitigt werden. Zunächst übersieht die klagende Partei, 
dass – mangels ausreichender Prozessbehauptung – lediglich eine Erstbegehungsgefahr zu prüfen 
ist, da das Client-Programm bereits auf der Festplatte des PCs gelöscht worden ist. Der Kläger hat 
dadurch das Instrument beseitigt, das Voraussetzung weiterer Eingriffe in die Verwertungsrechte 
sein könnte. Der Beklagte hat auch gar nicht behauptet, zum beanstandeten Uploading befugt zu 
sein,5 sondern durch die Programmlöschung und seine elterliche Autorität sichergestellt, dass er 
nicht mehr in die Gehilfensituation gelangen kann. 
Bleibt abschließend die Frage nach der zivilen und strafrechtlichen Verantwortlichkeit der 17-

                                                 
1  OGH 4.7.2000, 4 Ob 173/00w – Disques Duchesse III, GRUR Int 2001, 472 = MR 2000, 242 (Walter) = ÖBl 2001, 
 186 = ZfRV 2001, 75; 7.3.1995, 4 Ob 1013/95 – Rechtsscheinhaftung, MR 1996, 67; 19.9.1994, 4 Ob 97/94 – 

Telefonstudien, wbl 1995, 125 = MR 1995, 60 (Walter) = ÖBl 1995, 84 = SZ 67/151 jeweils mwN. 
2 BGH 11.3.2004, I ZR 304/01 – Internet-Versteigerung, MDR 2004, 1369 = BGHReport 2004, 1508 (Rössel) = CR 

2004, 763 (Volkmann) = NJW 1004, 3102. 
3 LG Köln 22.11.2006, 28 O 150/06, CR 2008, 185; LG Hamburg 9.3.2006, 308 O 139/06, JurPC Web-Dok 78/2007 

= CR 2006, 780 = MMR 2007, 131 = ZUM 2006, 661. 
4 OLG Frankfurt 20.12.2007, 11 W 58/7, JurPC Web-Dok 9/2008; LG Mannheim 29.9.2006, 7 O 76/06, JurPC Web-

Dok 33/207 = MMR 2007, 267 (zust Solmecke; MMR 2007, 459, 460). 
5 Darin besteht der entscheidende Unterschied zur von der Klägerin zitierten Rsp OGH 16.03.2004, 4 Ob 30/04x – 

Emotion, RdW 2004/295d, 321 = MR 2004, 331. 



jährigen Tochter. Das Strafverfahren nach § 91 UrhG ist eingestellt worden, da eine bloßes Belassen 
der vorinstallierten Default-Einstellungen nicht als vorsätzliches Unterlassen iS der §§ 2, 5 StGB 
aufzufassen ist. Die zivile Verantwortlichkeit wegen Verletzung eines Auschließungsrechts, nämlich 
des Zurverfügungsstellungsrechts nach § 18a UrhG verbleibt. Mangels Verschulden verbleibt der 
Klägerin lediglich der Bereichungsanspruch der angemessenen Vergütung nach § 86 Abs 1 Z 1 
UrhG. Da z.B. beim Musikportal „iTunes“ nahezu jeder Repertoiretitel um 0,99 EUR pro Song zu 
haben ist, dürfte das angemessene Entgelt 1611,- EUR kaum übersteigen. 
Ausblick: Mit der vorliegenden Entscheidung hat das Höchstgericht völlig zutreffend eine 
elterliche Überwachungspflicht für heimische PCs mit Internetzugang zugunsten der Musikindustrie 
abgelehnt. 
 
IV. Zusammenfassung 
 
Nach zutreffender Auffassung des österreichischen Höchstgerichts haften Eltern für die 
Urheberrechtsverstöße ihrer Kinder, die über den elterlichen PC bzw. Telefonanschluss an 
Musiktauschbörsen teilnehmen grundsätzlich nicht, wenn die zugehörige Software auf erstes 
Zurufen gelöscht wird. 
 


